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Anlage zur Information 
der Schülerinnen und Schüler der Jgst. 13 am letzte n Unterrichtstag 
 
 
§ 19 APO-BK   Rücktritt, Erkrankung, Versäumnis 

 
(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann bis zur Zulassungsentscheidung von der Prüfung 
zurücktreten, wenn die Höchstverweildauer dadurch nicht überschritten wird. Bei Rücktritt 
wird die letzte Klasse oder Jahrgangsstufe wiederholt. Bei einem Rücktritt nach der 
Zulassungsentscheidung gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(2) Wer unmittelbar vor oder während der Prüfung erkrankt, kann nach Genesung die 
gesamte Prüfung oder den noch fehlenden Teil der Prüfung nachholen. Bereits abgelegte 
Teile der Prüfung werden gewertet. Gleiches gilt für Prüflinge, die aus nicht von ihnen zu 
vertretenden Gründen die gesamte Prüfung oder einen Teil der Prüfung versäumen. Im 
Krankheitsfall hat der Prüfling unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen, andernfalls gilt 
die gesamte Prüfung als nicht bestanden oder der fehlende Prüfungsteil wird wie eine 
ungenügende Leistung gewertet. 
 
(3) Versäumt ein Prüfling Teile der Prüfung aus einem von ihm zu vertretenden Grunde, so 
wird dieser Prüfungsteil wie eine ungenügende Leistung bewertet. Die Entscheidung trifft der 
allgemeine Prüfungsausschuss. 
 
 
§ 20  APO-BK Verfahren bei Täuschungshandlungen  

und anderen Unregelmäßigkeiten 
 
(1) Das Verfahren bei Täuschungshandlungen richtet sich nach § 21 Abs. 8  ASchO. In 
besonders schweren Fällen kann der allgemeine Prüfungsausschuss den Prüfling von der 
weiteren Prüfung ausschließen. 
(2) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die Prüfung so schwerwiegend, dass es nicht 
möglich ist, seine Prüfung oder die anderer Prüflinge ordnungsgemäß durchzuführen, kann 
der allgemeine Prüfungsausschuss ihn von der weiteren Prüfung ausschließen. 
(3) Wird ein Prüfling gemäß Absatz 1 oder 2 von der Prüfung ausgeschlossen, gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 
(4) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss der Prüfung festgestellt, kann die 
obere Schulaufsichtsbehörde in besonders schweren Fällen innerhalb von zwei Jahren die 
Prüfung als nicht bestanden und das Zeugnis für ungültig erklären. 
 
 
§ 21 AschO  Leistungsbewertung 
 
 (8) Bedient sich eine Schülerin oder ein Schüler zur Erbringung einer Leistung unerlaubter 
Hilfe, begeht sie oder er eine Täuschungshandlung. Bei geringem Umfang der 
Täuschungshandlung wird der ohne Täuschung erbrachte Teil bewertet; der übrige Teil wird 
als nicht erbracht gewertet. Bei umfangreicher Täuschungshandlung wird die gesamte 
Leistung wie eine ungenügende Leistung bewertet. Bei Unklarheit über den Umfang der 
Täuschungshandlung wird die Wiederholung der Arbeit angeordnet. Wird eine 
Täuschungshandlung erst nach Abschluss der Leistung festgestellt, ist entsprechend zu 
verfahren. 


